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Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 4. November 2024

Öffentliche Beschlüsse

1.1.1	Beschluss über die Hauptsatzung 
der Fontanestadt Neuruppin

Hier:  Neufassung nach den Kommunalwahlen 2024 und 
Beratung in den Ausschüssen

Drucksache-Nr.: 2014/56 19. Ergänzung

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Hauptsat-
zung der Fontanestadt Neuruppin.

1.1.1.1	Hauptsatzung der Fontanestadt 
Neuruppin

Aufgrund der §§ 4 und 28 Abs. 2 Nr. 2 der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBI. I 
S. 286), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. März 2024 (GVBI. 
I Nr. 10), hat die Stadtverordnetenversammlung der Fontanestadt 
Neuruppin in ihrer Sitzung am 4. November 2024 folgende Haupt-
satzung der Fontanestadt Neuruppin beschlossen.   

§ 1
Name der Gemeinde (§ 9 BbgKVerf)  

1.	 Die Gemeinde führt den Namen „Neuruppin“, die Bezeichnung 
„Stadt“ und den Namenszusatz „Fontanestadt“. Sie besteht 
aus der (ehemaligen) Stadt Neuruppin selbst und den in § 12 
Abs. 1 genannten Ortsteilen.   

2.	 Sie hat die Rechtsstellung einer amtsfreien Stadt.   
3.	 Das Stadtrecht wird in einer Urkunde vom 9. März 1256 nach-

gewiesen. 

§ 2
Stadtwappen, Flagge und Dienstsiegel (§ 10 BbgKVerf)  

1.	 Das Wappen der Fontanestadt Neuruppin zeigt in Blau eine silberne 
Burg mit zwei gezinnten, zweigeschossigen Türmen mit zwei über-
einander liegenden schwarzen Toren und gold-beknauften, roten 
Spitzdächern; den Mittelbau mit drei Türmchen und einem schwar-
zen Tor, das von einem roten Dreieckschild, belegt mit einem gold-
bewehrten und gold-gezungten silbernen Adler, überdeckt wird.   

2.	 Die Flagge der Fontanestadt Neuruppin ist zweistreifig in den 
Farben Rot-Weiß (Rot-Silber) mit dem Stadtwappen in der Mitte.   

3.	 Die Fontanestadt Neuruppin führt ein Dienstsiegel. Es zeigt in 
der Mitte das Stadtwappen.   

4.	 Die Führung des Dienstsiegels ist der Bürgermeisterin oder dem 
Bürgermeister vorbehalten. Die Bürgermeisterin oder der Bür-
germeister kann weitere Bedienstete der Fontanestadt Neurup-
pin mit der Führung des Dienstsiegels beauftragen.   

§ 3
Förmliche Beteiligung der Einwohnenden (§ 13 BbgKVerf) 

1.	 Neben Einwohnendenanträgen (§ 13 Abs. 2 bis 8 BbgKVerf), 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden (§ 15 BbgKVerf) betei-
ligt die Fontanestadt Neuruppin die betroffenen Einwohnenden 
in wichtigen städtischen Angelegenheiten in folgenden Formen:   

	 a)	 Einwohnendenfragestunde der Stadtverordnetenversamm-
lung und den Fachausschüssen sowie Ortsbeiratssitzungen   

	 b)	 Einwohnendenversammlung   
	 c)	 Anliegendenversammlung   
	 d)	 Aufstellung eines Bürgerhaushaltes gemäß der Satzung 	

	 zum Bürgerhaushalt der Fontanestadt Neuruppin.  
	 e)	 Einwohnendenbefragung  
	 f)	 Sprechstunden und andere Dialogformen.  
2.	 Die Einzelheiten der in Abs. 1 Buchst. a) bis c) genannten For-

men der Beteiligung der Einwohnenden werden in einer Sat-
zung über die Einzelheiten der förmlichen Beteiligung der Ein-
wohnenden in der Fontanestadt Neuruppin näher geregelt.   

3.	 Unmittelbar geltende Vorschriften des Landes- oder Bundesrechts, die 
die förmliche Einwohnendenbeteiligung regeln, bleiben unberührt.   

4.	 Der Einwohnendenantrag nach § 13 BbgKVerf muss von mindes-
tens drei vom Hundert der Antragsberechtigten unterzeichnet sein.   

§ 4
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (§ 19 BbgKVerf)  

1.	 Die in § 3 Abs. 1 Buchst. a) bis c) genannten Formen stehen 
auch Kindern und Jugendlichen offen.  

2.	 Für die in § 3 Abs. 1 Buchst. d) genannte Form kann die Satzung 
zum Bürgerhaushalt der Fontanestadt Neuruppin eine geson-
derte Altersgrenze festlegen.  

3.	 Darüber hinaus beteiligt die Fontanestadt Neuruppin Kinder und 
Jugendliche in sie berührenden Angelegenheiten förmlich und 
nichtförmlich insbesondere in folgenden Formen:   

	 a)	 Kinder- und Jugendforen,  
	 b)	 Informationsveranstaltungen,  
	 c)	 gesonderten digitalen Informationskanälen.   

§ 4a
Kinder- und Jugendparlament   

1.	 Zur besonderen Vertretung der Interessen von Kindern und Ju-
gendlichen wird ein Kinder- und Jugendparlament gebildet.  

2.	 Dem Kinder- und Jugendparlament gehören qua Amt die Spre-
cherinnen und Sprecher der Schulen in der Fontanestadt, die 
Vorsitzenden der Jugendorganisationen politischer Parteien in 
der Fontanestadt und die Jugendfeuerwehrwartinnen und Ju-
gendfeuerwehrwarte bzw. deren Vertreterinnen und Vertreter im 
Alter bis 27 Jahre sowie die Stadtverordneten im Alter bis 27 
Jahre an. Zusätzlich entsenden die Teilnehmenden der Kinder- 
und Jugendforen nach § 4 Abs. 3 Buchst. a) Mitglieder in das 
Kinder- und Jugendparlament. Darüber hinaus haben alle zu 
den Sitzungen anwesenden Kinder- und Jugendlichen im Alter 
bis 27 Jahre aus der Fontanestadt Neuruppin ein aktives Teil-
nahme– und Stimmrecht. 

3.	 Die Organisation und Gliederung des Kinder- und Jugendparla-
mentes wird von den Mitgliedern selber bestimmt. Es arbeitet 
ehrenamtlich und überparteilich.   

4.	 Das Kinder- und Jugendparlament bereitet die Kinder- und Ju-
gendforen nach § 4 Abs. 3 Buchst. a) nach und entwickelt eige-
ne Projekte. § 13 Abs. 4 gilt entsprechend. 

1.1     Satzungen
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§ 5
Gleichstellungsbeauftragte (§ 18 Abs. 2 und 3 BbgKVerf) 

1.	 Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt das Recht nach § 18 Abs. 3 
Satz 1 und 2 BbgKVerf wahr, indem sie sich an die Vorsitzenden 
oder den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung oder des 
Ausschusses wendet und ihren ggf. abweichenden Standpunkt dar-
legt. Die oder der Vorsitzende unterrichtet die Stadtverordnetenver-
sammlung oder den Ausschuss hierüber in geeigneter Weise und 
soll der Gleichstellungsbeauftragten Gelegenheit geben, den ab-
weichenden Standpunkt in einer der nächsten Sitzungen persönlich 
vorzutragen.   

2.	 Die Gleichstellungsbeauftragte ist durch die Stadtverordnetenver-
sammlung auf Vorschlag der Bürgermeisterin oder des Bürgermeis-
ters durch Abstimmung zu benennen.  

§ 5a
Unterstützung der Dienststelle (§§ 25 Satz 3, 22 Abs. 1 LGG)  

Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt die Dienststelle bei der 
Durchführung und Einhaltung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG). 
Ihr ist bei allen personellen, organisatorischen sowie sozialen Angele-
genheiten der Dienststelle mit Auswirkung auf die Gleichstellung von 
Frauen und Männern während des gesamten Verfahrens Gelegenheit 
zur aktiven Teilnahme zu geben, insbesondere bei:   
a)	 Einstellungen, Beförderungen, Eingruppierungen, Höhergruppie-

rungen, Versetzungen und Umsetzungen von mehr als sechs Mona-
ten sowie bei Übertragungen höherwertiger Tätigkeiten einschließ-
lich der Formulierung von Stellenausschreibungen, beim gesamten  
Auswahlverfahren sowie bei Vorstellungsgesprächen,   

b)	 sozialen, baulichen und organisatorischen Maßnahmen, die weib-
liche Beschäftigte in besonderem Maße oder anders als männliche 
Beschäftigte betreffen,   

c)	 Fortbildungs- und Personalentwicklungsmaßnahmen,   
d)	 Arbeitsplatzgestaltung,   
e)	 Analyse der Beschäftigtenstruktur sowie der Erstellung eines 

Gleichstellungsplanes   
f)	 der Besetzung von Gremien,   
g)	 der Entwicklung einheitlicher Beurteilungsmaßstäbe und bei Beur-

teilungskonferenzen.   Die Wahrnehmung der Aufgaben nach Satz 
2 Buchst. a) setzt eine Einwilligung der Betroffenen nicht voraus.  

§ 5b
Verfahren, Datenverarbeitung (§§ 25 Satz 3,                    

22 Abs. 2 bis 8 LGG)

1.	 Die Gleichstellungsbeauftragte ist frühzeitig über die Maßnahmen 
nach § 5a zu unterrichten und anzuhören. Wird die Gleichstellungs-
beauftragte nicht in der nach Satz 1 beschriebenen Weise an einer 
Maßnahme beteiligt, ist die Entscheidung über die Maßnahme auf 
Antrag der Gleichstellungsbeauftragten für eine Woche auszuset-
zen und die Beteiligung ist nachzuholen.   

2.	 Die Gleichstellungsbeauftragte erhält Einsicht in alle Akten, die 
Maßnahmen betreffen, an denen sie zu beteiligen ist. Soweit dies 
zur Erfüllung der Aufgaben nach § 5a erforderlich ist, ist die Dienst-
stelle verpflichtet und berechtigt, der Gleichstellungsbeauftragten 
dabei auch personenbezogene Daten zu übermitteln. Bei Perso-
nalentscheidungen gilt dies auch für Bewerbungsunterlagen, ein-
schließlich der von Bewerberinnen und Bewerbern, die nicht in die 
engere Auswahl einbezogen wurden, sowie für Personalakten.   

3.	 Die Gleichstellungsbeauftragte kann Sprechstunden durchführen 
und einmal im Jahr eine Versammlung der weiblichen Beschäftigten 
einberufen.   

 4.	 Die Gleichstellungsbeauftragte gilt als „Verantwortliche“ gemäß Art. 
4 Ziffer 7 DSGVO. Die Gleichstellungsbeauftragte ist berechtigt, per-
sonenbezogene Daten zu verarbeiten, soweit und solange dies zur 
Erfüllung der ihr durch das LGG und diese Hauptsatzung zugewiese-
nen Aufgaben erforderlich ist. In den Fällen des Abs. 2 Satz 3 sind die 
Daten spätestens sechs Wochen nach Abschluss der Maßnahme zu 
löschen.  

§ 5c
Widerspruchsrecht (§§ 25 Satz 3, 23 LGG)

1.	 Soweit bei Maßnahmen, an denen die Gleichstellungsbeauftragte 
zu beteiligen ist, gegen das LGG oder diese Hauptsatzung versto-
ßen oder durch Maßnahmen die Erfüllung des Gleichstellungspla-
nes der Dienststelle gefährdet wird, kann die Gleichstellungsbeauf-
tragte der Maßnahme innerhalb einer Woche nach Kenntnisnahme 
widersprechen. Die Leitung der Dienststelle hat erneut über den 
Vorgang zu entscheiden. Bis zur erneuten Entscheidung ist der Voll-
zug der Maßnahme auszusetzen. Die Entscheidung soll innerhalb 
von zehn Arbeitstagen ergehen.   

2.	 Wird dem Widerspruchsrecht der Gleichstellungsbeauftragten nicht 
abgeholfen, so ist auf ihren Antrag die Entscheidung der Stadtver-
ordnetenversammlung einzuholen. Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. 
Die Entscheidung soll spätestens in der nächsten ordentlichen Sit-
zung der Stadtverordnetenversammlung erfolgen. Der Antrag ist in-
nerhalb von drei Tagen ab Kenntnis der Widerspruchsentscheidung 
durch die Gleichstellungsbeauftragte geltend zu machen.  

§ 6
Migrationsbeauftragte oder Migrationsbeauftragter           

(§ 17 Abs. 1 BbgKVerf)  

1.	 Zur Vertretung der Interessen der in der Fontanestadt Neuruppin 
lebenden Ausländerinnen und Ausländern bestellt die Stadtver-
ordnetenversammlung auf Vorschlag der Bürgermeisterin oder 
des Bürgermeisters oder des zuständigen Fachausschusses für 
die Dauer der Wahlperiode eine ehrenamtliche Beauftragte oder 
einen ehrenamtlichen Beauftragten zur sozialen, politischen und 
kulturellen Integration von Ausländerinnen und Ausländern (Mi-
grationsbeauftragte oder Migrationsbeauftragter).   

2.	 § 5 Abs. 1 gilt entsprechend. Die Anhörung findet nicht statt, 
wenn die oder der Migrationsbeauftragte rechtlich oder tatsäch-
lich an der Wahrnehmung ihres oder seines Anhörungsrechtes 
gehindert ist.  

§ 7
Grundmandat (§ 44 Abs. 3 BbgKVerf)  

Fraktionen, auf die bei der Verteilung der Sitze eines Ausschusses kein 
Sitz entfallen ist, sind berechtigt, ein zusätzliches Mitglied mit aktivem 
Teilnahmerecht in den Ausschuss zu entsenden. 

§ 8
Entscheidungen der Stadtverordnetenversammlung über 

Vermögensgegenstände  
(§ 28 Abs. 2 Nr. 17 BbgKVerf)  

Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet über Geschäfte über 
Vermögensgegenstände der Fontanestadt Neuruppin, sofern der Wert 
40.000 € nicht unterschreitet. Entscheidungen bis zur Wertgrenze trifft 
der Hauptausschuss (§ 50 Abs. 2 BbgKVerf), es sei denn, es handelt sich 
um ein Geschäft der laufenden Verwaltung (§ 54 Abs. 1 Nr. 5 BbgKVerf). 
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§ 9
Der Stadtverordnetenversammlung vorbehaltene Gruppen 

von Entscheidungen  
(§ 28 Abs. 4 Satz 2 BbgKVerf)  

Die Stadtverordnetenversammlung behält sich folgende Gruppen von 
Angelegenheiten zur Entscheidung vor, für die ansonsten der Haupt- 
und Finanzausschuss zuständig wäre:   
Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und 
Bestellung anderer Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die 
den vorgenannten wirtschaftlich gleichkommen, ferner Aufnahme von 
Krediten, sofern der Wert solcher Rechtsgeschäfte 40.000 € übersteigt.   

§ 10
Mitteilungspflicht von Beruf oder anderer Tätigkeit  

 (§ 31 Abs. 3 BbgKVerf)  

1.	 Stadtverordnete, Mitglieder der Ortsbeiräte und sachkundige Ein-
wohnerinnen und Einwohner teilen der oder dem Vorsitzenden 
der Stadtverordnetenversammlung innerhalb von vier Wochen 
nach der konstituierenden Sitzung der Stadtverordnetenversamm-
lung beziehungsweise im Falle einer Berufung als Ersatzperson 
nach Annahme der Wahl schriftlich ihren Beruf sowie andere 
vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten mit, soweit dies für die 
Ausübung des Mandats von Bedeutung sein kann.   

2.	 Jede Änderung der nach Abs. 1 gemachten Angaben ist der oder 
dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung innerhalb 
von vier Wochen nach ihrem Eintritt schriftlich mitzuteilen.   

§ 11
Öffentlichkeit der Sitzungen (§ 36 BbgKVerf) 

1.	 Die Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Aus-
schüsse sind öffentlich. Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, 
wenn überwiegende Belange des öffentlichen Wohls oder be-
rechtigte Interessen Einzelner es erfordern. Dies kann regelmä-
ßig bei folgenden Gruppen von Angelegenheiten der Fall sein:   

	 a)	 Personal- und Disziplinarangelegenheiten   
	 b)	 Grundstücksgeschäfte und Vergaben   
	 c)	 Abgaben- und Wirtschaftsangelegenheiten Einzelner   
	 d)	 Verträge mit Dritten   
	 e)	 Verleihung von Ehrenbürgerschaften und Ehrenmedaillen  
	 f)	 Prüfberichte des Rechnungsprüfungsausschusses.   
2.	 Die Einordnung einer bestimmten Angelegenheit zu einer der 

in Abs. 1 genannten Gruppen von Angelegenheiten entbindet 
nicht von der Einzelfallprüfung, ob tatsächlich überwiegende 
Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Ein-
zelner den Ausschluss der Öffentlichkeit erfordern. 

§ 12
Ortsteile und deren Beiräte (§§ 45 ff BbgKVerf) 

1.	 In der Fontanestadt Neuruppin bestehen 13 Ortsteile. Auf die 
insofern abgeschlossenen Gebietsänderungsverträge wird voll 
inhaltlich Bezug genommen. Bei den Ortsteilen mit ihren jewei-
ligen Ortslagen handelt es sich um:   

	 a)	 Alt Ruppin   
	 b)	 Buskow   
	 c)	 Gnewikow mit der Ortslage Seehof   
	 d)	 Gühlen-Glienicke mit den Ortslagen Rheinsberg-Glienicke, 	

	 Binenwalde, Neuglienicke, Steinberge, Kunsterspring 		
	 und Boltenmühle   

	 e)	 Karwe mit der Ortslage Pabstthum   

	 f)	 Krangen mit den Ortslagen Zermützel und Zippelsförde   
	 g)	 Lichtenberg   
	 h)	 Molchow mit der Ortslage Stendenitz   
	 i)	 Nietwerder   
	 j)	 Radensleben mit der Ortslage Radehorst   
	 k)	 Stöffin   
	 l)	 Wulkow   
	 m)	 Wuthenow.   
2.	 Für alle in Abs. 1 genannten Ortsteile ist ein Ortsbeirat zu wäh-

len. Der Ortsbeirat besteht aus:   
	 a)	 Alt Ruppin:   	   	 9 Mitgliedern   
	 b)	 Buskow:  	  		  3 Mitgliedern   
	 c)	 Gnewikow:  	   	 3 Mitgliedern   
	 d)	 Gühlen-Glienicke:  		  5 Mitgliedern   
	 e)	 Karwe:   	   		  3 Mitgliedern   
	 f)	 Krangen: 	  		  3 Mitgliedern   
	 g)	 Lichtenberg:  	   	 3 Mitgliedern   
	 h)	 Molchow:  	   	 3 Mitgliedern   
	 i)	 Nietwerder:  	   	 3 Mitgliedern   
	 j)	 Radensleben:    		  3 Mitgliedern   
	 k)	 Stöffin:   	   		  3 Mitgliedern   
	 l)	 Wulkow:  	  		  3 Mitgliedern   
	 m)	 Wuthenow:  	   	 3 Mitgliedern 
3.	 Die Stadtverordnetenversammlung stellt die Wahl der Ortsvor-

steherinnen und Ortsvorsteher und ihre Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter durch deklaratorischen Beschluss fest. Die Ortsvor-
steherinnen und Ortsvorsteher erhalten eine Berufungsurkunde.   

4.	 Über die Anhörungsrechte gem. § 46 Abs. 1 BbgKVerf hinaus 
ist der Ortsbeirat vor der Beschlussfassung der Stadtverordne-
tenversammlung bzw. des Haupt- und Finanzausschusses über 
Grundstücksangelegenheiten des Ortsteils zu hören.   

5.	 Der Ortsbeirat entscheidet über folgende Angelegenheiten:   
	 a)	 Reihenfolge von Unterhaltung, Instandsetzung und 

	 Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich 	
	 der Nebenanlagen, deren Bedeutung nicht über den 
	 Ortsteil hinausgeht,   

	 b)	 Pflege des Ortsbildes und Pflege und Ausgestaltung von 	
	 öffentlichen Park- und Grünanlagen, Friedhöfen, Bade-	
	 stellen sowie Boots- und Kahnanlegestellen in dem Ortsteil,   

	 c)	 Unterhaltung, Nutzung und Ausstattung der öffentlichen 	
	 Einrichtungen, deren Bedeutung nicht über den Ortsteil 	
	 hinaus geht.  
Den Ortsteilen werden für die Erledigung der Aufgaben nach 
Abs. 5 Buchst. b) und c) Mittel zur Verfügung gestellt. Das Recht 
der Stadtverordnetenversammlung zum Erlass der Haushaltssat-
zung bleibt unberührt.   

6.	 Im Vorfeld der beabsichtigten Beschlussfassung der Gremien der 
Stadtwerke Neuruppin GmbH über die Entgelte und Baukosten-
zuschüsse im Bereich der Trinkwasserver- und Abwasserentsor-
gung wird darüber eine der Ortsvorsteherinnen oder Ortsvorste-
her, die oder der dazu von den anderen Ortsvorsteherinnen und 
Ortsvorstehern bestimmt worden ist, durch Vorlage der jeweili-
gen Kalkulation informiert, und zwar unverzüglich nach Eingang 
der Kalkulationsunterlagen bei der Stadt.  
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§ 13
Beratende Gremien (§ 19 BbgKVerf)  

1.	 Es werden ein Seniorenbeirat, ein Behindertenbeirat, ein Gleich-
stellungsbeirat und ein Kulturbeirat gebildet.   

2.	 Die Mitglieder der Beiräte sind ehrenamtlich (§ 20 BbgKVerf) 
tätig. Die Mitglieder werden von der Stadtverordnetenversamm-
lung nach § 41 BbgKVerf für die Dauer der Wahlperiode der 
Stadtverordnetenversammlung durch Abstimmung benannt. 
Dabei sollen die Vorschläge von Organisationen besonders be-
rücksichtigt werden, zu deren Aufgaben die Unterstützung und  
Vertretung der jeweiligen Personengruppen bzw. entsprechende 
Sachaufgaben gehören. Die Vorschläge sind an die Bürgermeis-
terin oder den Bürgermeister zu richten. § 12 des Gesetzes über 
die Kommunalwahlen im Land Brandenburg (BbgKWahlG) gilt 
entsprechend.  

3.	 Jeder Beirat wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen 
Vorsitzenden und für den Fall der Verhinderung eine Stellver-
tretung. Die oder der Vorsitzende oder ein dazu ausdrücklich 
ermächtigtes anderes Mitglied vertritt den Beirat gegenüber den 
Organen der Fontanestadt Neuruppin.   

4.	 Den Beiräten ist Gelegenheit zu geben, zu Maßnahmen und Be-
schlüssen, die Auswirkungen auf die jeweilige Personengruppe 
haben bzw. das Sachgebiet des Beirates betreffen, gegenüber 
der Stadtverordnetenversammlung und den Ausschüssen Stel-
lung zu nehmen. Diese Stellungnahme kann mündlich in der 
Sitzung oder in Textform erfolgen. Die Anhörung findet nicht 
statt, wenn die Beiräte rechtlich oder tatsächlich an der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben gehindert sind.   

5.	 Die Beiräte werden durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 
einberufen. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann 
die Einberufung eines Beirates verlangen. Einer ortsüblichen 
Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung 
bedarf es nicht. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister, 
von dieser oder diese beauftragten Personen und Mitglieder der 
Stadtverordnetenversammlung haben in den Beiräten ein akti-
ves Teilnahmerecht. Über die Ergebnisse der Sitzungen ist eine 
Niederschrift zu fertigen, die von der oder dem Vorsitzenden zu 
unterzeichnen ist. Auf das Verfahren in den Beiräten finden im 
Übrigen die Vorschriften der BbgKVerf für den Ortsbeirat ent-
sprechende Anwendung, soweit nicht die Beiräte eine Regelung 
durch Geschäftsordnung treffen. 

6.	 Weitere beratende Gremien können zu bestimmten Sachfragen 
nach Bedarf gebildet werden.  

§ 14
Seniorenbeirat 

1.	 Die Fontanestadt Neuruppin richtet zur besonderen Vertretung 
der Interessen der Seniorinnen und Senioren in der Fontanestadt 
Neuruppin einen Beirat ein. Der Beirat führt die Bezeichnung 
„Seniorenbeirat der Fontanestadt Neuruppin“.   

2.	 Dem Seniorenbeirat gehören 13 Mitglieder an. Mitglied des 
Seniorenbeirates können Personen sein, die das 55. Lebensjahr 
vollendet haben.   

3.	 Über die Aufgaben nach § 13 Abs. 4 hinaus sind die Aufgaben 
des Seniorenbeirates der Fontanestadt Neuruppin auch die so-
ziale Integration von Seniorinnen und Senioren, ihre Unterstüt-
zung und Förderung sowie die Beratung von Seniorinnen und 
Senioren.   

§ 15
(entfällt) 

§ 16
Gleichstellungsbeirat  

1.	 Die Fontanestadt Neuruppin richtet zur besonderen Vertretung 
der Grundsätze von Geschlechtergerechtigkeit und Chancen-
gleichheit in der Fontanestadt Neuruppin einen Beirat ein. Der 
Beirat führt die Bezeichnung „Gleichstellungsbeirat der Fonta-
nestadt Neuruppin“.   

2.	 Dem Beirat gehören 9 Mitglieder an. Die Mitglieder des Gleich-
stellungsbeirats der Fontanestadt Neuruppin müssen mit den 
Themenfeldern nach Abs. 1 Satz 1 vertraut sein.   

3.	 Über die Aufgaben nach § 13 Abs. 4 hinaus berät und unterstützt 
der Gleichstellungsbeirat der Fontanestadt Neuruppin die Stadt-
verordneten und die Bürgermeisterin/den Bürgermeister in allen 
gleichstellungsrelevanten Aspekten und Fragen der ethnischen 
Zugehörigkeit. Zur Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen 
in der Fontanestadt Neuruppin hat er ein Vorschlagsrecht.  

§ 17 
Behindertenbeirat 

1.	 Die Fontanestadt Neuruppin richtet zur besonderen Vertretung 
der Interessen der in der Fontanestadt Neuruppin lebenden Men-
schen mit Behinderungen einen Beirat ein. Der Beirat führt die 
Bezeichnung „Behindertenbeirat der Fontanestadt Neuruppin“.   

2.	 Dem Behindertenbeirat gehören 9 Mitglieder an. Die Mitglieder 
des Behindertenbeirats sollen mit den Themenfeldern nach Abs. 
3 vertraut sein.  

3.	 Über die Aufgaben nach § 13 Abs. 4 hinaus berät und unter-
stützt der Behindertenbeirat die Stadtverordneten und die Bür-
germeisterin oder den Bürgermeister insbesondere in Fragen der 
Inklusion, Teilhabe und Barrierefreiheit.  

§ 18
Kulturbeirat 

1.	 Die Fontanestadt Neuruppin richtet zur besonderen Vertretung 
von Kunst und Kultur in der Fontanestadt Neuruppin einen Bei-
rat ein. Der Beirat führt die Bezeichnung „Kulturbeirat der Fon-
tanestadt Neuruppin“.  

2.	 Dem Kulturbeirat gehören 11 Mitglieder an. Mitglied des Kultur-
beirates können Personen aus kulturellen Vereinen, Verbänden, 
Einrichtungen, Interessengruppen, kulturwirtschaftlichen Unter-
nehmungen, Künstlerinnen und Künstler oder öffentlich bekann-
te kulturell Engagierte und Interessierte sein.  

3.	 Über die Aufgaben nach § 13 Abs. 4 hinaus berät der Kultur-
beirat die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister, erhöht die 
allgemeine Wertschätzung von Kunst und Kultur, vermittelt 
zwischen den Kulturschaffenden einerseits und der Stadtverord-
netenversammlung und ihrer Ausschüsse sowie der Verwaltung 
andererseits und bildet gesonderte Arbeitsgruppen zur intensi-
ven Beratung einzelner kultureller Themen.  

§ 19
Zahl der Beigeordneten (§ 59 Abs. 2 BbgKVerf)   

Die Stadtverordnetenversammlung wählt auf Vorschlag der Bürgermeis-
terin oder des Bürgermeisters eine Beigeordnete oder einen Beigeord-
neten.   
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§ 20
Gemeindebedienstete (§ 61 BbgKVerf)   

1.	 Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet auf Vorschlag 
der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters:   

	 a)	 über das Ergebnis des Bewerbendenauswahlverfahrens 	
	 bei der Begründung eines Beamtenverhältnisses 
	 (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 Beamtenstatusgesetz),   

	 b)	 über Beförderungen gem. § 8 Abs. 1 Nr. 3 Beamten- 
	 statusgesetz i.V.m. § 20 LBG ab der Besoldungsgruppe 
	 A 13 des höheren Dienstes,   

	 c)	 über die Verleihung eines Amtes einer Laufbahn des 
	 höheren Dienstes beim Wechsel der Laufbahngruppe 		
	 gem. § 8 Abs. 1 Nr. 4 Beamtenstatusgesetz i.V.m. § 21 LBG,   

	 d)	 über die Einstellung und Entlassung von Arbeitnehmen	
	 den ab der Entgeltgruppe 13,   

	 e)	 über die nicht nur vorübergehende Übertragung einer 	
	 anders bewerteten Tätigkeit an Arbeitnehmende ab der 	
	 Entgeltgruppe 13 und   

	 f)	 über die Festsetzung eines Entgeltes, sofern nicht ein 
	 Anspruch aufgrund eines Tarifvertrages besteht.   

2.	 Ihre oder seine Entscheidungen müssen sich im Rahmen des 
Stellenplanes bewegen.   

3.	 Bestellungen und Abbestellungen von Dezernentinnen und De-
zernenten und Amtsleiterinnen und Amtsleitern bedürfen der 
Bestätigung durch die Stadtverordnetenversammlung.  

4.	 Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhalten nach Annah-
me der Wahl eine Urkunde. Diese wird durch die Vorsitzende oder 
den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung unterzeichnet.   

§ 21
Bekanntmachungen  

1.	 Bekanntmachungen erfolgen durch die Bürgermeisterin oder 
den Bürgermeister.   

2.	 Soweit keine sondergesetzlichen Vorschriften bestehen, erfolgen 
öffentliche Bekanntmachungen der Fontanestadt Neuruppin, 
die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, durch Veröffent-
lichung des vollen Wortlautes auf der städtischen Homepage 
www.neuruppin.de. Dieses umfasst auch durch Rechtsvorschrift 
vorgeschriebene ortsübliche Bekanntmachungen.  

3.	 Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteil einer Satzung oder 
eines sonstigen Schriftstückes, so kann die öffentliche Bekanntma-
chung dieser Teile in der Form des Abs. 2 dadurch ersetzt werden, dass 
sie für jede Person zur Einsicht während der öffentlichen Sprechzeiten 
ausgelegt werden (Ersatzbekanntmachung). Die Ersatzbekanntma-
chung wird von der Bürgermeisterin oder vom Bürgermeister an-
geordnet. Die Anordnung muss die genauen Angaben über Ort und 
Dauer der Auslegung enthalten und ist zusammen mit der Satzung 
nach Abs. 2 zu veröffentlichen. Die Dauer der Auslegung beträgt 14 
Tage. Beginn und Ende der Auslegung sind aktenkundig zu machen.   

4.	 Die Bekanntmachungsform nach Abs. 2 gilt auch für die öffent-
liche Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der Sit-
zungen der Stadtverordnetenversammlung und des Haupt- und 
Finanzausschusses spätestens 7 Tage vor dem Sitzungstag. Die-
se Frist kann bei unverzüglich einzuberufenden Sitzungen oder 
anderen dringenden Fällen auf bis zu 2 Tage verkürzt werden. 
Zeit, Ort und Tagesordnung werden über Satz 1 und 2 hinaus 
auch im Schaukasten nach Abs. 5 bekannt gemacht. Sie werden 
auch den regionalen Tageszeitungen „Märkische Allgemeine“ 

	 (Regionalausgabe: Ruppiner Tageblatt) und „Ruppiner Anzei-
ger“ bekannt gegeben.  

5.	 Verlangt das Gesetz oder die ersuchende Behörde ausdrücklich 
den Aushang eines besonderen Schriftstückes, so ist dieses im 
Schaukasten im inneren Eingangsbereich des Rathauses, Haus 
A, Karl-Liebknecht-Str. 33/34 vorzunehmen.   

6.	 Abweichend von Abs. 2 werden Zeit, Ort und Tagesordnung der 
Sitzungen der Ortsbeiräte durch Aushang in den nachstehend 
aufgeführten Bekanntmachungskästen im jeweiligen Ortsteil 
bekannt gegeben. Abs. 4 Satz 2 findet Anwendung. Die Be-
kanntmachungskästen befinden sich in   

	 a)	 Alt Ruppin: Kirchplatz (an der Kirchmauer) und 
	 Anna-Petrat-Straße (neben Nr. 2/Ecke Gartenstraße)   

	 b)	 Buskow: Buskower Dorfstraße 47 b (vor der Kulturbaracke)   
	 c)	 Gnewikow: Gutsstr. 17 b   
	 d)	 Gühlen-Glienicke: Dorfstraße 29   
	 e)	 Karwe:  zwischen Lange Straße 28 und 29 (gegenüber der 

	 Kirche) 
	 f)	 Lichtenberg: Dorfstraße 36 (Gemeindehaus)   
	 g)	 Molchow: Krangener Straße 26 (neben dem Gemeindehaus)   
	 h)	 Nietwerder: Dorfstraße 14   
	 i)	 Radensleben: Dorfstraße 13   
	 j)	 Stöffin: Dorfstraße 48 (an der Bushaltestelle)   
	 k)	 Wulkow: neben Dorfstraße 9 (neben Postkasten der 

	 Deutschen Post)   
	 l)	 Wuthenow: Dorfstraße 20 
	 m)	 Krangen: Dorfstraße 2 (vor dem Dorfgemeinschaftshaus). 
7.	 Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer beson-

derer Umstände die vorgeschriebene Bekanntmachungsform 
nicht angewandt werden, so erfolgt die Bekanntmachung er-
satzweise durch öffentlichen Ausruf, in der Bekanntmachungs-
form nach Abs. 4 Satz 1 oder durch Verteilung von Flugblättern 
an die Haushalte innerhalb des Stadtgebietes.   

8.	 Soweit Bundes- oder Landesrecht eine andere Form der Veröf-
fentlichung vorschreiben, gilt diese.   

§ 22 
Abführungen von Vergütungen (§ 97 Abs. 10 BbgKVerf)  

Vergütungen aus der Tätigkeit als Vertretende der Fontanestadt 
Neuruppin in wirtschaftlichen Unternehmen oder Einrichtungen sind 
an die Fontanestadt Neuruppin abzuführen, wenn sie einen jähr-
lichen Betrag in Höhe von 900 € übersteigen.   

§ 23 
Inkrafttreten, Teilnichtigkeit   

1.	 Diese Hauptsatzung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. Satz 1 gilt nicht 
für § 21, der am 1. Februar 2025 in Kraft tritt. 

2.	 Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Fontanestadt Neuruppin vom 
11. Oktober 2019 (Amtsblatt vom 23. Oktober 2019), zuletzt ge-
ändert durch 4. Änderungssatzung vom 20. Dezember 2023 (Amts-
blatt vom 17. Januar 2024), außer Kraft. Satz 1 gilt nicht für deren 
§ 21, der erst mit Ablauf des 31. Januars 2025 außer Kraft tritt. 

3.	 Sollten einzelne Regelungen dieser Hauptsatzung nichtig oder un-
wirksam sein, soll dies die Wirksamkeit der übrigen Regelungen 
nicht berühren.   

Fontanestadt Neuruppin, den 11. November 2024

Ruhle 
Bürgermeister   
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der Straße zugewandten Grundstücksseiten zugrunde gelegt. 
Als der Straße zugewandt im Sinne des Satzes 2 gilt eine Grund-
stücksseite, wenn sie parallel oder in einem Winkel von weniger 
als 45° zur Straße verläuft.

(2)	 Bei Grundstücken, die mit mehreren Seiten an dieselbe gereinig-
te Straße angrenzen, wird die jeweils längste Grundstücksseite 
der Gebührenberechnung zugrunde gelegt.

(3)	 Bei abgeschrägten oder abgerundeten Grundstücksgrenzen von 
Eckgrundstücken wird der Schnittpunkt der geraden Verlänge-
rung der Grundstücksgrenzen zugrunde gelegt. 

(4)	 Bei der Festlegung der Grundstücksseiten nach den Abs. 1 bis 3 
wird auf volle Meter abgerundet. 

(5)	 Die Straßenreinigung erfolgt nach der Anlage 1 der Straßenrei-
nigungssatzung (Kehrplan). Bei der Straßenreinigung werden je 
nach Verkehrsbedeutung, Lage und Anliegerstruktur folgende 
Straßenarten unterschieden:

	 Typ I:    Straßen mit geringem Reinigungsbedarf
	 Typ II:   Straßen mit mittlerem Reinigungsbedarf
	 Typ III:  Straßen mit hohem Reinigungsbedarf
(6)	 Der Winterdienst erfolgt nach der Anlage 2 der Straßenreini-

gungssatzung (Winterdienstkonzept).  

§ 3 Gebührensätze
(1)	 Die Reinigungsgebühren betragen für die Straßen nach § 2 

Abs. 5 je lfd. Meter Frontlänge und veranlagungsfähiger Grund-
stücksseite:

	 a) für Straßen des Typ I	 1,00 € jährlich
	 b) für Straßen des Typ II	 4,36 € jährlich
	 c) für Straßen des Typ III	 8,73 € jährlich
(2)	 Die Winterdienstgebühr beträgt für die Straßen nach § 2 Abs. 6 

je lfd. Meter Frontlänge und veranlagungsfähiger Grundstücks-
seite:

				    1,51 € jährlich.

§ 4 Gebührenpflichtige, Auskunftsanspruch, 
Betretungsrecht

(1)	 Gebührenpflichtig ist derjenige, der zum 01. Januar eines Jahres 
als Eigentümer des gemäß § 2 Abs. 2 der Straßenreinigungs-
satzung erschlossenen Grundstückes im Grundbuch eingetra-
gen ist. Besteht für das Grundstück ein Erbbaurecht oder ein 
Nutzungsrecht für die in § 9 des Sachenrechtsbereinigungsge-
setztes genannten natürlichen oder juristischen Personen des 
privaten und des öffentlichen Rechts, so tritt an die Stelle des 
Eigentümers der Erbbauberechtigte oder der Nutzungsberech-
tigte. Bei ungeklärten Eigentumsverhältnissen nimmt derjenige 
die Pflichten des Eigentümers wahr, der die tatsächliche Sach-
herrschaft über das Grundstück ausübt. 

(2)	 Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.   
(3)	 Bei einem Wechsel in den in Abs. 1 genannten Rechtsverhältnis-

sen ist der jeweils neue Eigentümer, Erbbauberechtigte, Nutzer 
oder sonstige Grundstücksbenutzer mit dem Beginn des folgen-
den Jahres gebührenpflichtig.

(4)	 Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der 
Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen und zu dulden, 
dass Beauftragte der Fontanestadt Neuruppin das Grundstück 
betreten, um die Bemessungsgrundlage festzustellen oder zu 
überprüfen. Die betroffenen Personen sollen angemessene Zeit 
vorher benachrichtigt werden. 

1.1.2	 Straßenreinigungsgebühren- und 
Winterdienstgebührensatzung der 

Fontanestadt Neuruppin (Straßenrei-
nigungsgebührensatzung)

Hier: Beschluss der Satzung mit den neuen Gebührensätzen 
ab 2025

Drucksache-Nr.: 2002/133 44. Ergänzung  

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Straßenreini-
gungsgebühren- und Winterdienstgebührensatzung der Fontanes-
tadt Neuruppin 2025 (Straßenreinigungsgebührensatzung 2025).

1.1.2.1  Straßenreinigungsgebühren-
 und Winterdienstgebührensatzung der 

Fontanestadt Neuruppin 2025 (Stra-
ßenreinigungsgebührensatzung 2025)

Aufgrund des § 3 der Kommunalverfassung des Landes Branden-
burg (BbgKVerf) vom 5. März 2024 (GVBl. I, Nr. 10) und § 49a des 
Brandenburgischen Straßengesetzes (BbgStrG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Juli 2009 (GVBl. I, S. 358), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 5. März 2024 (GVBl. I, Nr. 10), in Verbin-
dung mit den §§ 4, 6 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. März 2004 (GVBl. I, S. 174), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 21. Juni 2024 (GVBl. I, Nr. 31), sowie der §§ 93 und 99 der Ab-
gabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 
2002 (BGBl. I, S.3866), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juli 
2024 (BGBl. I, Nr. 245), hat die Stadtverordnetenversammlung der 
Fontanestadt Neuruppin auf ihrer Sitzung am 4. November 2024 
folgende Straßenreinigungsgebühren- und Winterdienstgebühren-
satzung der Fontanestadt Neuruppin 2025 (Straßenreinigungsge-
bührensatzung 2025) beschlossen:

§ 1 Gebührenerhebung 
(1)	 Die Fontanestadt Neuruppin erhebt für die von ihr gemäß der 

Straßenreinigungs- und Winterdienstsatzung der Fontanes-
tadt Neuruppin (Straßenreinigungssatzung) in deren jeweils 
geltender Fassung durchgeführte Straßenreinigung und den 
Winterdienst Benutzungsgebühren nach § 49a Abs. 4 Satz 1 
Nr. 3 BbgStrG und § 6 KAG. Diese Gebühren dienen dem Aus-
gleich des besonderen Vorteils, der dem jeweiligen Eigentümer 
dadurch erwächst, dass die an seinem Grundstück entlang-
führende öffentliche Straße in der gesamten Länge durch die 
Fontanestadt Neuruppin in einem grundsätzlich sauberen und 
sicher befahrbaren Zustand gehalten wird und der Winterdienst 
durchgeführt wird.   

(2)	 Von der Fontanestadt Neuruppin wird ein auf dem allgemeinen 
öffentlichen Interesse an der Straßenreinigung und der Winter-
wartung beruhender Eigenanteil von mindestens 25 % über-
nommen. 

§ 2 Gebührenmaßstab
(1)	 Maßstab für die Benutzungsgebühren sind die Grundstückssei-

ten entlang der öffentlichen Straße, durch die das Grundstück 
gemäß § 2 Abs. 2 der Straßenreinigungssatzung erschlossen ist 
(Frontlänge), und die Straßenart. Grenzt ein durch die Straße 
erschlossenes Grundstück nicht oder nicht mit der gesamten der 
Straße zugewandten Grundstücksseite an diese Straße, so wer-
den anstelle der Frontlänge bzw. zusätzlich zur Frontlänge die 
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§ 5 Entstehung und Fälligkeit der Gebühr 
(1)	 Die Gebührenpflicht entsteht mit Ablauf des Erhebungszeitrau-

mes. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. Auf die Gebühren 
können angemessene Vorausleistungen verlangt werden. 

(2)	 Falls die Reinigung aus zwingenden Gründen für insgesamt we-
niger als einen Monat im Erhebungszeitraum eingestellt oder für 
weniger als drei Monate eingeschränkt werden muss, besteht 
kein Anspruch auf Gebührenminderung. 

(3)	 Die Gebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebüh-
renbescheides fällig.  

(4)	 Bei Nichtzahlung oder nicht fristgemäßer Zahlung der Gebühr 
treten für den Gebührenschuldner Mahn- und Vollstreckungsfol-
gen nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften und nach dem 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg ein. 

§ 6 Inkrafttreten
(1)	 Diese Satzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.   
(2)	 Gleichzeitig tritt ab diesem Zeitpunkt die Straßenreinigungs-

gebühren- und Winterdienstgebührensatzung der Fontanestadt 
Neuruppin 2023 vom 14. Dezember 2022, veröffentlicht im 
Amtsblatt für die Fontanestadt Neuruppin vom 29. Dezember 
2022 außer Kraft.  

Fontanestadt Neuruppin, den 11. November 2024

Ruhle 
Bürgermeister   

1.2	 Prioritätenliste zur Abarbeitung
von Planvorhaben - Bauleitplanung

Hier: 19. Überarbeitung
Drucksache-Nr.: 2002/126 22. Ergänzung

1.	 Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die 19. Überar-
beitung der „Prioritätenliste zur Abarbeitung von Planvorhaben 
- Bauleitplanung“ als Arbeitsgrundlage für die Verwaltung.

2.	 Die Erarbeitung künftiger Planvorhaben, welche noch nicht Be-
standteil der Liste sind, kann erst erfolgen, wenn ein die Priori-
tätenliste ändernder Beschluss durch die Stadtverordnetenver-
sammlung vorliegt.

3.	 Nr. 2 gilt für Bauleitpläne und Satzungen, nicht jedoch für infor-
melle Planungen wie Rahmenplanungen, Konzepte und Studien 
sowie Forschungs- und Modellvorhaben.

1.3	 Verleihung der Fontane-Preise
Hier: Bestätigung der Jurymitglieder für die

Fontane-Kulturpreise 2025
Drucksache-Nr.: 2002/182 24. Ergänzung 

Die Stadtverordnetenversammlung bestätigt die unabhängige 
Jury für die Verleihung der Fontane-Kuturpreise der Fontanes-
tadt Neuruppin im Jahr 2025:

–	 Uta Bartsch: Kulturmanagerin, Geschäftsführerin der
	 Fontane-Festspiele uG, Fontane-Kulturpreisträgerin 2023 	
	 (Neuruppin)
–	 Daniel Dzienian: Vorsitzender des JFZ-Jugendclub e.V.,
	 Fontane-Kulturpreisträger 2023 (Neuruppin)
–	 Thomas Klemm-Wollny: Geschäftsführender Pfarrer der
	 Evangelischen Gesamt-Kirchengemeinde Ruppin (Neuruppin)

–	 Franziska Zänker: freischaffende Künstlerin (Neuruppin)
–	 Vanessa Brandes: Geschäftsstellenleiterin der Theodor
	 Fontane Gesellschaft e.V. (Neuruppin)

1.4	 Tourismus-Service BürgerBahnhof 
GmbH

Hier: Verlängerung des Bezuschussungszeitraumes bis ein-
schließlich 2026

Drucksache-Nr.: 2017/20 3. Ergänzung 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den jährlichen Zu-
schuss für den Betrieb des Besucher- und Fahrgastzentrums an die 
Tourismus-Service BürgerBahnhof GmbH (TSB) i.H.v. 196.300,00 € 
(brutto) bis einschließlich 2026 zu verlängern.

1.5	 Schiedsstelle 2 der Fontanestadt 
Neuruppin

Hier: erneute Wahl von Herrn Andreas Roß zum Leiter
Drucksache-Nr.: 2002/91 19. Ergänzung 

Die Stadtverordnetenversammlung wählt Herrn Andreas Roß zum 
Leiter der Schiedsstelle 2 der Fontanestadt Neuruppin.

1.6	 Gremienbesetzungen

1.6.1	 Aufsichtsrat der Neuruppiner 
Wohnungsbaugesellschaft mbH in der 

Wahlperiode 2024 - 2029
Hier: Neubesetzung des Aufsichtsrates

Drucksache-Nr.: 2024/37 

Die Stadtverordnetenversammlung entsendet in den Aufsichtsrat der 
Neuruppiner
Wohnungsbaugesellschaft folgende Mitglieder:
1.	 Frau Hildegard Krause (Vorschlag des Betriebsrates)
2.	 Frau Gabriele Köhler (Vorschlag AfD-Fraktion)
3.	 Herrn Andreas Gutteck (Vorschlag CDU-Fraktion)
4.	 Herrn Ronny Sattelmeier (gemeinsamer Vorschlag SPD-Fraktion 	
	 und Fraktion Pro Ruppin)

1.6.2	 Aufsichtsrat der Stadtwerke 
Neuruppin GmbH in der Wahlperiode 

2024 - 2029
Hier: Neubesetzung des Aufsichtsrates

Drucksache-Nr.: 2024/38 

Die Stadtverordnetenversammlung entsendet in den Aufsichtsrat der 
Stadtwerke Neuruppin GmbH
folgende Mitglieder:
1.	 Frau Christiane Doll (Vorschlag des Betriebsrates)
2.	 Herrn Henry Preuß (Vorschlag AfD-Fraktion)
3.	 Herrn Sven Deter (Vorschlag CDU-Fraktion)
4.	 Herrn Georg Händel (Vorschlag SPD-Fraktion)
5.	 Herrn Jens-Peter Golde (Vorschlag Fraktion Pro Ruppin)
6.	 Herrn Andreas Haake (Vorschlag Fraktion Bündnis 90/Grüne/KBV)
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Nichtöffentliche Beschlüsse1.6.3	 Aufsichtsrat der Tourismusforum 
Neuruppin GmbH in der Wahlperiode 

2024 - 2029
Hier: Neubesetzung des Aufsichtsrates

Drucksache-Nr.: 2024/40 

Die Stadtverordnetenversammlung entsendet in den Aufsichtsrat der 
Tourismusforum Neuruppin GmbH folgende Mitglieder:
1.	 Herrn René Wettstädt (Vorschlag Ev. Gesamtkirchengemeinde Ruppin)
2.	 Frau Petra Hentschel (Vorschlag AfD-Fraktion)
3.	 Herrn Sebastian Steineke (Vorschlag CDU-Fraktion)
4.	 Herrn Jens-Peter Golde (Vorschlag Fraktion Pro Ruppin)

1.6.4	 Weitere Vertreterinnen und 
Vertreter in der Gesellschafterver-

sammlung der Stadtwerke Neuruppin 
GmbH in der Wahlperiode 2024 - 2029

Hier: Umbesetzung durch die Fraktion der AfD
Drucksache-Nr.: 2024/31 1. Ergänzung 

1.	 Die Stadtverordnetenversammlung der Fontanestadt Neuruppin 
beruft Herrn Henry Preuß als weiteren Vertreter ab.

2.	 Die Stadtverordnetenversammlung der Fontanestadt Neuruppin beruft 
Herrn Klaus-Peter Baumdick als weiteren Vertreter der Fraktion AfD in 
der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Neuruppin GmbH.

1.6.5	Beirat der Regionalentwicklungs-
gesellschaft Nordwestbrandenburg 

mbH in der Wahlperiode 2024 - 2029
Hier: Besetzung des Beirates

Drucksache-Nr.: 2024/29 

Die Stadtverordnetenversammlung wählt Herrn Bodo Mierisch in 
den Beirat der Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbranden-
burg mbH (REG).

1.7	 Grundstücksangelegenheit 
Kernstadt

1.7.1	 Erwerb von Grundstücken für 
die Errichtung einer neuen Feuer-

wehrhauptwache sowie Verkauf eines 
Grundstückes an der Wittstocker Allee/
Bad-Kreuznach-Ring/Hugo-Eckener-Ring 
(einschließlich Belastung) gemäß § 28 
Abs. 2 Ziffer 17 Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Hier: Aufhebung der Drucksache Nr. 2021/26 1. Ergänzung
Drucksache-Nr.: 2021/26 2. Ergänzung 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Aufhebung des 
Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 04.07.2022 
mit der Drucksache Nr. 2021/26 1. Ergänzung.

1.8	 Ehrenordnung der Fontanestadt 
Neuruppin

Hier: Genehmigung der Eilentscheidung bzgl. der Verleihung 
der Ehrenmedaille an Herrn Lothar Welte vom 16.10.2024

Drucksache-Nr.: 2005/73 22. Ergänzung 

Die Stadtverordnetenversammlung der Fontanestadt Neuruppin ge-
nehmigt die Eilentscheidung des Bürgermeisters und des Vorsitzen-
den der Stadtverordnetenversammlung vom 16.10.2024 bezüglich 
der Verleihung der Ehrenmedaille an Herrn Lothar Welte.

1.9	 Grundstücksangelegenheiten 
Kernstadt

1.9.1	 Erwerb von Grundstücken für 
die Errichtung einer neuen Feuer-

wehrhauptwache sowie Verkauf eines 
Grundstückes an der Wittstocker Allee/
Bad-Kreuznach-Ring/Hugo-Eckener-Ring 
(einschließlich Belastung) gemäß § 28 
Abs. 2 Ziffer 17 Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
Hier: Erwerb von Grundstücken im Bereich Neustädter 

Straße/ An der Holländer Mühle
Drucksache-Nr.: 2021/26 3. Ergänzung 

1.	 Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Ankauf nach-
folgend benannter Flurstücke in der Gemarkung Neuruppin, Flur 23:
Ankauf I:
	 a.	Flurstück 854 (368 m²),
	 b.	Flurstück 851 (10 m²),
	 c.	Flurstück 721/5 mit einer Teilfläche von ca. 340 m² und
	 d.	Flurstück 720/2 mit einer Teilfläche von ca. 7.300 m²
mit einer Gesamtgröße von ca. 8.018 m²
und
Ankauf II:
	 e.	Flurstück 718/4 mit 16.143m²,
	 f.	 Flurstück 718/3 mit einer Teilfläche von ca. 6.300 m²,
	 g.	Flurstück 728 mit einer Teilfläche von ca. 670 m²,
	 h.	Flurstück 731 mit einer Teilfläche von ca. 2.000 m² und
	 i.	 Flurstück 734 mit einer Teilfläche von ca. 500 m²
mit einer Gesamtgröße von ca. 25.613 m² 
2.	 Von der Veröffentlichung der Namen und der Anschriften der 
Verkäufer und der Höhe der Kaufpreise wird gemäß § 39 Abs. 3 
BbgKVerf abgesehen. 
3.	 Die Stadtverwaltung wird beauftragt, der Stadtverordneten-
versammlung bis zum 30.06.2025 einen Finanz- und Zeitplan zur 
Realisierung der neuen Feuerwehrhauptwache vorzulegen, inklusive 
erster Nachnutzungsideen für den bisherigen Standort der Feuer-
hauptwache Neuruppin. 
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Beschlüsse des Haupt- und Finanzausschusses vom 14. Oktober 2024

1.9.2	 Baugrundstück Erich-Dieckhoff-
Straße in Neuruppin (Treskow), Ge-

markung Neuruppin,Flur 26, Flurstücke 
1049 und 1051

Hier: Aufhebung des Beschlusses Drucksache-Nummer 
2021/34 vom 07.03.2022

Drucksache-Nr.: 2021/34 1. Ergänzung 

Die Stadtverordnetenversammlung hebt den Beschluss in der Druck-
sache Nr. 2021/34 vom 07.03.2022 auf.

1.9.3	 Erwerb von Grundstücken in 
Neuruppin gemäß § 28 Abs. 2 Ziffer 17 

Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg (BbgKVerf)

Hier: Ankauf von Flurstücksflächen im Bereich „Zur Mesche“
Drucksache-Nr.: 2024/33 

1.	 Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Erwerb 	
	 der nachfolgend genannten Flurstücke in der Gemarkung 
	 Neuruppin, Flur 23,
	 Flurstück 597/14 mit einer Größe von 2.247 m²
	 Flurstück 597/15 mit einer Größe von 772 m².
2.	 Von der Veröffentlichung der Namen der Verkäufer und deren 

Adressen sowie der Höhe des Kaufpreises wird gemäß § 39 Abs. 
3 BbgKVerf abgesehen.

Öffentliche Beschlüsse

2.1	 Vergabeangelegenheiten mit 
besonderer Bedeutung

Hier: Unterhalts- und Glasreinigung der städtischen 
Gebäude ab dem Jahr 2025

Drucksache-Nr.: 2019/3 30. Ergänzung 

Der Haupt- und Finanzausschuss billigt die folgenden Eckpunkte 
für die Umsetzung des Projektes Unterhalts- und Glasreinigung der 
städtischen Gebäude:
	 a	 Unterteilung in 11 Lose mit insgesamt 45 Objekten
	 b	 Für die Dauer von 4 Jahren mit einem Gesamtkostenumfang 	

	 von voraussichtlich 5.585.000,- €.

2.2	 Entgegennahme einer Spende
Hier: Spende des Lions Club „Effi Briest“ i. H. v. 14.547,75 € 

für 4 Bänke, 1 Abfallbehälter im Stadtpark
Drucksache-Nr.: 2009/51 58. Ergänzung  

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt die Entgegennahme 
einer Spende des Lions Club „Effi Briest“ i. H. v. 14.547,75 € für 4 
Bänke, 1 Abfallbehälter, inkl. Einbau im Stadtpark.

2.3	 Entgegennahme einer Spende an 
die Freiwillige Feuerwehr der 

Fontanestadt Neuruppin
Hier: Geldspende des Rotaryclub Neuruppin in Höhe 

von 6.000 €
Drucksache-Nr.: 2016/14 11. Ergänzung

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt die Entgegennahme einer 
Geldspende in Höhe von 6.000 € seitens des Rotaryclub Neuruppin.

Nichtöffentliche Beschlüsse

2.4	 Vergabeangelegenheiten

2.4.1	 Vergabeangelegenheit 
Hier: Rahmenvertrag Rückung von Nadel- und Laubholz 

nach Handeinschlag 2025 - 2026 (2 Lose)
Los 1: Rückung Langholz und Seilzugarbeiten

Los 2: Rückung Kurzholz und sonstiger Forwardereinsatz
Drucksache-Nr.: 2016/2 54. Ergänzung  

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt, den Auftrag für den 
Rahmenvertrag über die Rückung von Nadel- und Laubholz nach 
Handeinschlag für die Jahre 2025 und 2026 - Los 1 und Los 2 - an 
das Unternehmen Forstdienste Sven Klausnitzer zu vergeben.

2.4.2	 Vergabeangelegenheit
Hier: Digitale Medien: Lieferung von 20 Smart Boards

Drucksache-Nr.: 2016/2 55. Ergänzung

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt, den Auftrag für die Digi-
tale Medien, hier Lieferung und Montage von 20 Smart Boards, an das 
Unternehmen VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co KG aus 
Tauberbischofsheim zu vergeben.
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3. Bekanntmachungen 

3.1	Hinweis zur Bekanntmachung der Achten Satzung zur Änderung der Verbands-
satzung des Zweckverbandes Digitale Kommunen Brandenburg 

Die Fontanestadt Neuruppin macht folgenden Hinweis öffentlich bekannt:
Das Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg hat die von ihm mit Bescheid vom 16. Januar 2024 kommunal-
aufsichtlich genehmigte Achte Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes Digitale Kommunen Brandenburg am 14. 
Februar 2024 im Amtsblatt für Brandenburg, 2024, Nr. 6, Seite 87, öffentlich bekannt gemacht. (Hinweis im Sinne des § 14 Absatz 1 Satz 4 
des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg)). 

Neuruppin, den 07.11.2024

Ruhle 
Bürgermeister   

3.2	Korrektur der Veröffentlichung eines Beschlusses Drucksache-Nr.: 2024/21 im 
Amtsblatt Nr. 8 vom 25. September 2024 

Im Amtsblatt Nr. 8, Erscheinungsdatum 25. September 2024 wurde der Punkt 4. der Drucksache-Nr.: 2024/21 falsch abgedruckt. Er wird 
hiermit wie folgt korrigiert:
4.   Die Stadtverordnetenversammlung beruft folgende 8 sachkundige Einwohnerinnen oder Einwohner in den Bau-, Stadtentwicklungs-, 
Umwelt- und Wirtschaftsförderungsausschuss:

Fraktion Sachkundige Einwohnerin oder Einwohner

AfD N.N.

AfD N.N.

CDU Mathias Thiedke

SPD Wolfgang Ludwig

Pro Ruppin Andreas Geyer

Bü 90/Grüne/KBV Christian Klugow

Die Linke Axel Krüger

CDU (Losentscheid) Rainer Ebersold

Ende des amtlichen Teils
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